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PROTOKOLL 
 
über den öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram vom 
Dienstag, den 9. Oktober 2018 im Sitzungssaal des Stadtamtes Deutsch-Wagram.  
Vom Bürgermeister wurde die Gemeinderatssitzung ordnungsgemäß mittels Einladungskurrende 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen und durch Kundmachung an der Amtstafel im 
Stadtamt öffentlich verlautbart. Die fristgerechte Zustellung der Einladung zur Gemeinderatssitzung 
wurde von allen Mitgliedern des Gemeinderates bestätigt.  
 

Folgende Mitglieder des Gemeinderates sind anwesend: 
 

Für die ÖVP: 
 

1. Friedrich Quirgst 
2. Andrea Schlederer    
3. Hildegard Toth     
4. Mag. Franz Spehn 
5. Ulrike Mühl-Hittinger 
6. Andreas Latschka     
7. Mag. Hannes Quirgst 
8. Gertrude Zipko 
9. Susanne Predl 
10. Mag. Johannes Kozlik  
11. Janos Gorondy, MSc (entschuldigt abwesend bis 20.41 Uhr)  

  
12. Ing. Christiana Gratzer 
13. Ing. Hubert Allmer       
14. Gerhard Kainz     
15. Franz Wald     
16. Sabine Krejca 
17. Klaus Artner       
18. Robert Weber  

 

Für die SPÖ: 
 

19. Harald Nikitscher     
20. Jacqueline Wehofer  
21. Robert Stastny     
22. Eva Ewald   
23. Herbert Jeindl   
24. Gustav Ewald    

 

Für die !wir Deutsch-Wagram: 
 

25. Mag. Peter Lauppert 
26. D.I. Gunter Hiermann    
27. Christian Teply-Schimerka    
      
Für die GRÜNEN: 

 

28. D.I., Dr. Bettina Bergauer 
29. Mag. Heinz Bogner    

 

Für die FPÖ: 
 

30. Werner Cermak     
31. Gerhard Gruber 
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      Fraktionslos: 
 

32. D.I. Sabine Nolte  (entschuldigt abwesend) 
33. Ing. Mag. Markus Mandl (entschuldigt abwesend) 
         

 
 
 
Vom Bürgermeister als Vorsitzenden wird die Gemeinderatssitzung um 19:00 Uhr eröffnet. 
Nachdem 29 Mitglieder des Gemeinderates von insgesamt 33 Mitgliedern anwesend sind, ist die 
Beschlussfähigkeit durch Anwesenheit von mindestens zwei Drittel der Mitglieder des 
Gemeinderates gegeben, was vom Vorsitzenden festgestellt wird. 
 

 
Vom Vorsitzenden wird berichtet, dass bis vor Beginn der Sitzung drei Dringlichkeitsanträge 
schriftlich eingebracht wurden. Der Vorsitzende unterbricht die Sitzungstätigkeit für die Zeit von 
19:02 bis 19:12 Uhr.  
 

 
Anmerkung: 
SR Lauppert tritt der Sitzung um 19:03 Uhr bei. Ab diesem Zeitpunkt sind 30 Mitglieder des 
Gemeinderates von insgesamt 33 Mitgliedern anwesend. 
 

 
 
Nach der Sitzungsunterbrechung erteilt der Vorsitzende SRin Mühl-Hittinger das Wort um den ersten 
Dringlichkeitsantrag, „Grundabtretung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 90/182, EZ 457, Ecke 
Albrecht Dürer-Straße/Viktor Adler-Straße, in das öffentl. Gut“, den Mitgliedern des Gemeinderates 
zur Kenntnis zu bringen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, SR Lauppert, GR Teply-Schimerka 
 
Gegenstimmen:  
 
Stimmenthaltungen: GR Hiermann 

 
Dem Antrag wird die Dringlichkeit mit 29 Stimmen gegen 1 Stimme (Stimmenthaltung: GR 
Hiermann) zuerkannt, er wird unter TO Punkt 12 in die Tagesordnung aufgenommen.  
 

 
 
Der Vorsitzende erteilt GRin Bergauer das Wort um den zweite Dringlichkeitsantrag, „Die 
österreichischen Abgeordneten zum Europäischen Parlament werden aufgefordert, bei der 
Abstimmung über die Trinkwasserrichtlinien im Sinne der österreichischen Bevölkerung 
abzustimmen und den Vorschlag abzulehnen, wenn die Versorgungssicherheit gefährdet ist.“, den 
Mitgliedern des Gemeinderates zur Kenntnis zu bringen.  
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Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, SPÖ, WIR, Grüne 
 
Gegenstimmen:  
 
Stimmenthaltungen: FPÖ 

 
Dem Antrag wird die Dringlichkeit mit 28 Stimmen gegen 2 Stimmen (Stimmenthaltungen: 
FPÖ) zuerkannt, er wird unter TO Punkt 13 in die Tagesordnung aufgenommen.  
 

 
 
Der Vorsitzende erteilt GR Cermak das Wort um den dritten Dringlichkeitsantrag, „Plakatfreie Zone 
anlässlich der EU-Wahl 2019 zu erklären“, den Mitgliedern des Gemeinderates zur Kenntnis zu 
bringen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, FPÖ, WIR, Grüne 
 
Gegenstimmen: SPÖ 
 
Stimmenthaltungen:  

 
Dem Antrag wird die Dringlichkeit mit 24 Stimmen gegen 6 Stimmen (Gegenstimmen: SPÖ) 
zuerkannt, er wird unter TO Punkt 14 in die Tagesordnung aufgenommen.  
 
 

 
Im Anschluss bringt der Vorsitzende den Mitgliedern die Tagesordnung des Gemeinderates nach 
Behandlung der Dringlichkeitsanträge zur Kenntnis:  
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
2. Änderung Gemeinderatsausschüsse 
3. 3a. Änderung Flächenwidmungsplan 
4. 4. Änderung Flächenwidmungsplan 
5. 5. Änderung Bebauungsplan 
6. Ankauf FF Fahrzeug 
7. Nachtragsvoranschlag 2018 
8. Vergabe von Subventionen 
9. Novellierung Wasserabgabenordnung 
10. Annahmeerklärung ABA Kanalsanierungen Teil 1, Bauabschnitt 10 
11. Zur Kenntnisnahme: Bescheid BH Gänserndorf GFA3-A-0932/031 
12. Grundabtretung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 90/182, EZ 457, Ecke Albrecht 

Dürer-Straße/Viktor Adler-Straße, in das öffentl. Gut 
13. Resolution zur EU-Wasserrahmenrichtlinie/Trinkwasserrichtlinie 
14. Plakatfreie Gemeinde zur EU-Wahl 2019 
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Im nicht öffentlichen Teil: 
 

15. Personalangelegenheiten  
 
 

zu Punkt 1: 
 
berichtet der Vorsitzende, dass eine Abschrift des Protokolls der Gemeinderatssitzung vom  
25. September 2018 den zur Fertigung des Sitzungsprotokolls ermächtigten Mitgliedern des 
Gemeinderates zur Verfügung gestellt wurde.  
 
Das Protokoll wurde vom Vorsitzenden, von der Schriftführerin, von SR Quirgst für die ÖVP, von GR 
Cermak für die FPÖ, von GRin Bergauer für die Grünen und von GR Ewald für die SPÖ ohne 
Einwendungen zu erheben unterfertigt. 
 
 
Von SR Lauppert für WIR wurde das Protokoll nicht unterfertigt.  
Es erfolgen Wortmeldungen von SR Lauppert, GR Hiermann und Stellungnahme von Bgm. 
Quirgst. 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass damit das Protokoll der Sitzung vom 25.09.2018  
hiermit genehmigt ist.  
 
 

 
 
zu Punkt 2: 
 
bringt der Vorsitzende den anwesenden Mitgliedern des Gemeinderates die folgenden Änderungen 
in Gemeinderatsausschüssen zur Kenntnis: 
 
 
A2-Bildung & Jugend: 
 
Anstelle von Claudia Lauppert  -  tritt SR Mag. Peter Lauppert dem Ausschuss bei 
 
A3-Gesundheit & Soziales: 
 
Anstelle von GR DI Gunter Hiermann – tritt GR Christian Teply-Schimerka dem Ausschuss bei 
 
A7-Wirtschaft & Marketing: 
 
Anstelle von Claudia Lauppert – tritt GR DI Gunter Hiermann dem Ausschuss bei 
 

 
 
Die Änderungen wurden von den Mitgliedern des Gemeinderates zur Kenntnis genommen. 
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zu Punkt 3: 
 
erteilt der Vorsitzende SRin Mühl-Hittinger das Wort und diese stellt folgenden 
 

Antrag: 
 
Der Gemeinderat möge die 3a. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes – 
Flächenwidmungsplan beschließen. Am Stadtamt sind keine Stellungnahmen betreffend dieser 
Flächenwidmungsplanänderung eingetroffen. 
 
 
 
 

STADTGEMEINDE DEUTSCH-WAGRAM 
ÖRTLICHES RAUMORDNUNGSPROGRAMM 

Flächenwidmungsplan 
(3a. Änderung) 

 
 

V E R O R D N U N G 
 
 

§ 1  Örtliches Raumordnungsprogramm 
 
Auf Grund des § 24 und § 25 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. Nr. 3/2015 i.d.g.F. wird hiermit 
das Örtliche Raumordnungsprogramm für die KG Stallingerfeld dahingehend abgeändert 
(3a. Änderung), dass an Stelle der in der zugehörigen Plandarstellung des Flächenwidmungsplans 
kreuzweise rot durchgestrichenen Widmungsarten, welche hiermit außer Kraft gesetzt werden, die 
durch rote Signaturen und Umrandungen dargestellten neuen Widmungsarten treten. 
 
 

§ 2  Allgemeine Einsichtnahme 
 

Die in § 1 angeführte und von der Büro Dr. Paula, Raumplanung, Raumordnung und 
Landschaftsplanung ZT-GmbH unter Zl. G15056/F3a/17 verfasste Plandarstellung, welche mit 
einem Hinweis auf diese Verordnung versehen ist, liegt im Gemeindeamt während der Amtsstunden 
zur allgemeinen Einsicht auf. 
 
 

§ 3  Schlussbestimmung 
 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und nach ihrer 
darauffolgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist 
folgenden Tag in Kraft. 
 
 
 
Wortmeldungen: 
 
GR Hiermann erörtert seine Bedenken zu diesem Tagesordnungspunkt und stellt folgenden Antrag: 
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Nach weiteren Wortmeldungen von SR Lauppert und Erläuterungen des Vorsitzenden, stellt  Bgm. 
Quirgst den Antrag, dass der Gemeinderat Frau DI Palfy, vom Büro Dr. Paula ZT GmbH, das 
Rederecht erteilen möge. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis Rederecht DI Palfy: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, SPÖ, Grüne, WIR FPÖ 
 
Gegenstimmen:  
 
Stimmenthaltungen:  

 
Dieser Antrag wird mit 30 Stimmen einstimmig angenommen. 
 
 
DI Palfy erläutert die gesetzliche Grundlage für die Ausweisung von erhaltenswerten Gebäuden im 
Grünland. 
 
SR Lauppert stellt eine Anfrage gem. § 22 NÖ Gemeindeordnung, betreffend Baubewilligung der 
Gebäude die sich etwa 100 m entfernt befinden.  
 
 
Nach Stellungnahme von Bgm. Quirgst und Wortmeldung von GR Hiermann und weiterer 
Stellungnahme des Vorsitzenden bringt dieser den Antrag von GR Hiermann zur Abstimmung.  
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Abstimmungsergebnis Antrag GR Hiermann: 
 

Stimmen dafür: WIR 
 
Gegenstimmen: ÖVP, FPÖ, Grüne 
 
Stimmenthaltungen: SPÖ 

 
Dieser Antrag wird mit 3 Stimmen gegen 27 Stimmen (Gegenstimmen: ÖVP, FPÖ, Grüne 
Enthaltungen: SPÖ) nicht angenommen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis SRin Mühl-Hittinger: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ 
 
Gegenstimmen: GR Hiermann 
 
Stimmenthaltungen: SR Lauppert, GR Teply-Schimerka 

 
Dieser Antrag wird mit 27 Stimmen gegen 3 Stimmen (Gegenstimme: GR Hiermann, 
Enthaltungen: SR Lauppert, GR Teply-Schimerka) angenommen. 
 
 

 
 
zu Punkt 4: 
 
erteilt der Vorsitzende SRin Mühl-Hittinger das Wort und diese stellt folgenden 
 

Antrag: 
Der GR möge die 4. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes – Flächenwidmungsplan 
beschließen. Am Stadtamt sind keine Stellungnahmen betreffend dieser 4. Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes - Flächenwidmungsplan eingetroffen. 
 
 
 

STADTGEMEINDE DEUTSCH-WAGRAM 
ÖRTLICHES RAUMORDNUNGSPROGRAMM 

(4. Änderung) 
 
 

V E R O R D N U N G 
 
 

§ 1  Örtliches Raumordnungsprogramm 
 
Auf Grund des § 24 und § 25 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. Nr. 3/2015, in der derzeit 
geltenden Fassung, wird hiermit das Örtliche Raumordnungsprogramm für die KG Deutsch Wagram 
dahingehend abgeändert (4. Änderung), dass an Stelle der in der zugehörigen Plandarstellung des 
Flächenwidmungsplans kreuzweise rot durchgestrichenen Widmungsarten, welche hiermit außer 
Kraft gesetzt werden, die durch rote Signaturen und Umrandungen dargestellten neuen 
Widmungsarten treten. 
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§ 2  Allgemeine Einsichtnahme 
 

Die in § 1 angeführte und von der Büro Dr. Paula, Raumplanung, Raumordnung und 
Landschaftsplanung ZT-GmbH unter Zl. G18047/F4/18 verfasste Plandarstellung, welche mit einem 
Hinweis auf diese Verordnung versehen ist, liegt im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur 
allgemeinen Einsicht auf. 
 
 

§ 3  Schlussbestimmung 
 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und nach ihrer 
darauffolgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist 
folgenden Tag in Kraft. 
 
 

 
Anmerkung: 19:41 verlässt SR Nikitscher die Sitzung. 
 

 
Wortmeldungen: 
 
 
GR Hiermann bringt einen neuen Antrag zu diesem Tagesordnungspunkt vor. 
 

 
 
 
Anmerkung: 19:42 verlässt GR Gruber die Sitzung. 
 
Anmerkung: 19:44 kommt SR Nikitscher zur Sitzung zurück. 
 
Anmerkung: 19:45 kommt GR Gruber zur Sitzung zurück. 
 

 
Nach Erläuterung der einzelnen Änderungspunkte bringt Bgm. Quirgst die positive Stellungnahme 
des Landes NÖ (RU1) zur Kenntnis. 
 
Nach Wortmeldungen von SR Lauppert lässt der Bürgermeister über den Antrag von GR Hiermann 
abstimmen. 
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Abstimmungsergebnis Gegenantrag GR Hiermann: 
 

Stimmen dafür: WIR, Grüne 
 
Gegenstimmen: SPÖ, FPÖ, ÖVP (ohne Bgm. Quirgst u. GRin Toth) 
 
Stimmenthaltungen: Bgm. Quirgst und GRin Toth 

 
Dieser Antrag wird mit 5 Stimmen gegen 25 Stimmen (Gegenstimmen: SPÖ, FPÖ, ÖVP (ohne 
Bgm. Quirgst u. GRin Toth,  Enthaltungen: Bgm. Quirgst und GRin Toth) nicht angenommen. 
 
 

 
 
Anmerkung: 19:52 verlässt GR Ewald die Sitzung 
 
Anmerkung: 19:56 kehrt GR Ewald zur Sitzung zurück. 
 

 
 
Anmerkung: 20:06 verlässt GR Cermak die Sitzung. 
 
Anmerkung: 20:08 kommt GR Cermak zur Sitzung zurück. 
 

 
 
Nach weiteren Wortmeldung von SR Lauppert , GR Cermak und Erläuterung von Bgm. Qurigst 
lässt dieser über den Antrag von SR Mühl-Hittinger abstimmen. 
 
Abstimmungsergebnis SRin Mühl-Hittinger: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ 
 
Gegenstimmen: WIR 
 
Stimmenthaltungen:  

 
 
Dieser Antrag wird mit 27 Stimmen gegen 3 Stimmen (Gegenstimmen: WIR) angenommen. 

 

 
 
zu Punkt 5: 
 
 
erteilt der Vorsitzende SRin Mühl-Hittinger das Wort und diese stellt folgenden 
 

Antrag: 
 
Der GR möge die 5. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes – Bebauungsplan 
beschließen. Am Stadtamt sind keine Stellungnahmen betreffend der 5. Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes – Bebauungsplan eingetroffen.  
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STADTGEMEINDE DEUTSCH-WAGRAM 
KG DEUTSCH WAGRAM 

BEBAUUNGSPLAN 
(5. Änderung) 

 
 

V E R O R D N U N G 
 
 

§ 1  Bebauungsplan 
 
Auf Grund des § 33 und § 34 Abs. 1 und 2 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. Nr. 3/2015, in der 
derzeit geltenden Fassung, wird hiermit der Bebauungsplan für die KG Deutsch Wagram 
dahingehend abgeändert (5. Änderung), dass an Stelle der in der zugehörigen Plandarstellung des 
Bebauungsplans kreuzweise rot durchgestrichenen Signaturen und Umrandungen, welche hiermit 
außer Kraft gesetzt werden, die durch rote Signaturen und Umrandungen dargestellten neuen 
Bebauungsbestimmungen bzw. Kenntlichmachungen treten. 
 
 
 

§ 2  Allgemeine Einsichtnahme 
 

Die in § 1 angeführte und von der Büro Dr. Paula, Raumplanung, Raumordnung und 
Landschaftsplanung ZT-GmbH unter Zl. G18067/B5 verfasste Plandarstellung, welche mit einem 
Hinweis auf diese Verordnung versehen ist, liegt im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur 
allgemeinen Einsicht auf. 
 
 

§ 3  Schlussbestimmung 
 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem, auf den Ablauf der zweiwöchigen 
Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
 
 
Wortmeldungen: 
 
Nach einer Wortmeldung von Herrn GR Bogner und Erläuterungen des Bürgermeisters, lässt 
dieser über den Antrag abstimmen. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ 
 
Gegenstimmen: SR Lauppert, GR Hiermann 
 
Stimmenthaltungen: GR Teply-Schimerka 

 
 
Dieser Antrag wird mit 27 Stimmen gegen 3 Stimmen (Gegenstimmen: SR Lauppert, GR 
Hiermann,  Enthaltungen: GR Teply-Schimerka) angenommen. 
 

 

 
 



GR 05/2018 Seite 12 
 

zu Punkt 6: 
 
erteilt der Vorsitzende SR Andreas Latschka das Wort und dieser stellt folgenden 
 

Antrag: 
 

Der Gemeinderat möge beschließen den Ankauf eines Hilfeleistungsfahrzeuges (MAN TGM 
18.340 /3900 / 4x4) für die Freiwillige Feuerwehr Deutsch-Wagram mit einer Gesamtsumme von 
EUR 270.872,17 zzgl. USt entsprechend dem vorliegenden Angebot vom 10.1.2018 von Firma 

Rosenbauer Österreich Gesellschaft m.B.H. zu Zl. 003-17063-A004 sowie einer Kostenbeteiligung 
der Freiwilligen Feuerwehr in Höhe von 1/3 der Gesamtkosten unter vorheriger Berücksichtigung 

der zugesagten Förderung. 
 

 
 
Wortmeldungen: 
 
SR Lauppert stellt den Gegenantrag, dass weitere Vergleichsangebote eingeholt werden sollen.  
 
Nach Erläuterung durch Bgm. Quirgst und Wortmeldungen von SR Lauppert und GR Gruber stellt 
dieser den Antrag den anwesenden Vertretern der FF Deutsch-Wagram das Rederecht zu erteilen. 
 
 
Abstimmungsergebnis Worterteilung Herr Peham: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ, WIR 
 
Gegenstimmen:  
 
Stimmenthaltungen:  

 
 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
Herr Peham erläutert den Beschaffungsvorgang und die technischen Notwendigkeiten und verweist 
auf die Beschaffung - wie schon vom Bgm. Quirgst erwähnt - über die BBG 
(Bundesbeschaffungsgesellschaft). 
 
 
Nach weiteren Wortmeldungen von SR Lauppert, SR Nikitscher, GR Gruber, SR Lauppert, GR 
Stastny und GR Ewald, lässt der Bürgermeister über den Gegenantrag von Herrn SR Lauppert 
abstimmen.  
 
 
Abstimmungsergebnis ein Vergleichsangebot SR Lauppert: 
 

Stimmen dafür: SR Lauppert, GR Hiermann 
 
Gegenstimmen: SPÖ, ÖVP, Grüne, FPÖ, GR Teply-Schimerka 
 
Stimmenthaltungen:  

 
 
Dieser Antrag wird mit 2 Stimmen gegen 28 Stimmen (Gegenstimmen: SPÖ, ÖVP, Grüne, FPÖ 
und GR Teply-Schimerka) nicht angenommen. 
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Abstimmungsergebnis Antrag SR Latschka: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, WIR 
 
Gegenstimmen:  
 
Stimmenthaltungen:  

 
 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Angebot siehe Anhang 2. 
 

 
 
 
Der Bürgermeister unterbricht die Sitzung von 20:26 Uhr bis 20:36 Uhr. 
 
 

 
zu Punkt 7: 
 
erteilt der Vorsitzende SR Andreas Latschka das Wort und dieser stellt folgenden 
 

Antrag: 
 
Der Gemeinderat möge beschließen, den Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2018 samt 

Haushaltsbeschluss, wobei die im ordentlichen Haushalt veranschlagten Bruttoeinnahmen und 
Bruttoausgaben mit einer Summe von insgesamt EUR 19.370.100,- und im außerordentlichen 

Haushalt veranschlagten Bruttoeinnahmen und Bruttoausgaben mit einer Summe von insgesamt 
EUR 5.976.600,- festgesetzt sind. 

 
 
Ohne Wortmeldung lässt der Bürgermeister über diesen Tagesordnungspunkt abstimmen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, FPÖ 
 
Gegenstimmen: SPÖ, WIR 
 
Stimmenthaltungen: Grüne 

 
 
Dieser Antrag wird mit 19 Stimmen gegen 11 Stimmen (Gegenstimmen: SPÖ, WIR 
Enthaltungen: Grüne) angenommen. 
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zu Punkt 8: 
 
erteilt der Vorsitzende SR Andreas Latschka das Wort. 
 
Dieser stellt zu 8.1. folgenden 
 

Antrag: 
 

Der Gemeinderat möge beschließen die Vergabe einer Subvention an den Wirtschaftsring 
Deutsch-Wagram für die Neuauflage der Homepage in der Höhe von € 1.000,-. 

 
 
Ohne Wortmeldung lässt der Bürgermeister über diesen Tagesordnungspunkt abstimmen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, Grüne 
 
Gegenstimmen: GR Hiermann 
 
Stimmenthaltungen: SPÖ, SR Lauppert, FPÖ, GR Teply-Schimerka 

 
 
 
Dieser Antrag wird mit 19 Stimmen gegen 11 Stimmen (Gegenstimmen: GR Hiermann, 
Enthaltungen: SPÖ, SR Lauppert, FPÖ und GR Teply-Schimerka) angenommen. 
 
 
 

 
 
 
Dieser stellt zu 8.2. folgenden 
 

Antrag: 
 
Der Gemeinderat möge beschließen die Vergabe einer außerordentlichen Subvention für das Jahr 

2018 an die Katholische Kirche – Pfarre Deutsch-Wagram aufgrund des 60jährigen 
Kirchenjubiläums und der Investition in eine neue Kirchenheizung in Höhe von € 20.000,-. 

 
 

Wortmeldungen: 
 
SR Nikitscher stellt den Antrag, dass gesondert darüber abgestimmt werden soll, welche Kosten 
für die Sanierung der Heizung und welche Kosten für das Jubiläum anfallen. 
 
Nach Erläuterung von Bürgermeister Quirgst lässt dieser über den Antrag von SR Nikitscher 
abstimmen. 
 
 

 
Anmerkung: 
GR Gorondy tritt der Sitzung um 20:41 Uhr bei. Ab diesem Zeitpunkt sind 31 Mitglieder des 
Gemeinderates von insgesamt 33 Mitgliedern anwesend. 
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Abstimmungsergebnis SR Nikitscher: 
 

Stimmen dafür: FPÖ, SPÖ, SR Lauppert 
 
Gegenstimmen: ÖVP (mit Ausnahme von GR Wald und GR Gorondy), GR Hiermann, GR Teply-
Schimerka, Grüne 
 
Stimmenthaltungen: GR Wald, GR Gorondy 

 
 
Dieser Antrag wird mit 9 Stimmen gegen 22 Stimmen (Gegenstimmen: ÖVP (mit Ausnahme 
von GR Wald und GR Gorondy), GR Hiermann, GR Teply-Schimerka, Grünen,  Enthaltungen: 
GR Wald, GR Gorondy) nicht angenommen. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis SR Latschka: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, Grüne, WIR, FPÖ 
 
Gegenstimmen:  
 
Stimmenthaltungen: SPÖ 

 
 
Dieser Antrag wird mit 25 Stimmen gegen 6 Stimmen (Enthaltungen: SPÖ) angenommen. 

 
 
 

 
Dieser stellt zu 8.3. folgenden 
 

Antrag: 
 

 
Der Gemeinderat möge beschließen die Vergabe einer Subvention an den 

Pensionistenverband für das 50jährige Bestandsjubiläum in Höhe der Volkshaus-Miete. 
 

 
Ohne Wortmeldung lässt der Bürgermeister über diesen Tagesordnungspunkt abstimmen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, SPÖ, Grüne, SR Lauppert, GR Teply-Schimerka 
 
Gegenstimmen:  
 
Stimmenthaltungen: FPÖ, GR Hiermann 

 
 
Dieser Antrag wird mit 28 Stimmen gegen 3 Stimmen (Enthaltungen: FPÖ, GR Hiermann) 
angenommen. 
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zu Punkt 7: 
 
erteilt der Vorsitzende SR Andreas Latschka das Wort und dieser stellt folgenden 
 

Antrag: 
 
Der Gemeinderat möge beschließen die nachfolgende Novellierung der Wasserabgabenordnung 

für die öffentliche Wasserleitung der Stadtgemeinde Deutsch-Wagram nach § 9 NÖ 
Gemeindewasserleitungsgesetz 1978: 

 
§ 5 Bereitstellungsgebühr 

 
(1) Der Bereitstellungsbetrag wird mit EUR 19,40 pro m3/h festgesetzt. 

(2) Die Bereitstellungsgebühr ist das Produkt der Verrechnungsgröße des Wasserzählers (in 
m3/h) mal dem Bereitstellungsbetrag. Daher beträgt die jährliche Bereitstellungsgebühr: 

 
Verrechnungsgröße Bereitstellungsbetrag  Bereitstellungsgebühr: 

 in m3/h:  pro m3/h: 
03 EUR 19,40 EUR   58,20 
07 EUR 19,40 EUR 135,80 
12 EUR 19,40 EUR 232,80 
17 EUR 19,40 EUR 329,80 
25 EUR 19,40 EUR 485,00 
35 EUR 19,40 EUR 679,00 
45 EUR 19,40 EUR 873,00 

  55   EUR 19,40  EUR 1.067,00 
  65   EUR 19,40  EUR 1.261,00 
 75  EUR 19,40 EUR 1.455,00 
 85  EUR 19,40 EUR 1.649,00 
 95  EUR 19,40 EUR 1.843,00 
105   EUR 19,40 EUR 2.037,00 
115  EUR 19,40 EUR 2.231,00 
125  EUR 19,40 EUR 2.425,00 

 
§ 9 

Inkrafttreten 
 

Diese Novellierung der Verordnung tritt mit 1.1.2019 in Kraft. Auf Abgabentatbestände, die vor 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden, ist der bisher geltende Abgabensatz 

anzuwenden. 
 
Wortmeldungen: 
 
Nach einer Wortmeldung von Herrn GR Ewald und Beantwortung durch den Bürgermeister, lässt 
dieser über den Antrag abstimmen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, SPÖ, WIR, Grüne, FPÖ 
 
Gegenstimmen:  
 
Stimmenthaltungen:  

 
 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
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zu Punkt 10: 
 
erteilt der Vorsitzende SR Mag. Peter Lauppert das Wort und dieser stellt folgenden 
 

Antrag: 
 

Der Gemeinderat möge beschließen die vorbehaltlose Annahme der Zusicherung des NÖ 
Wasserwirtschaftsfonds vom 21.6.2018, WWF-40118010/2 für den Bau der 

Abwasserentsorgungsanlage Deutsch-Wagram, Kanalsanierungen Teil 1, Bauabschnitt 10. 
 
 
Ohne Wortmeldung lässt der Bürgermeister über diesen Tagesordnungspunkt abstimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, SPÖ, WIR, Grüne, FPÖ 
 
Gegenstimmen:  
 
Stimmenthaltungen:  

 
 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
 

 
 
zu Punkt 11: 
 
Der Vorsitzende erteilt SR Latschka das Wort und dieser bringt den Bescheid der BH Gänserndorf, 
AZ GFA3-A-0932/031, vom 20.08.2018 dem Gemeinderat zur Kenntnis: 
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Der Bescheid der BH Gänserndorf wird von den Mitgliedern des Gemeinderates zur Kenntnis 
genommen.  
 
Es erfolgt eine Wortmeldung von SR Lauppert und Antwort von Bgm. Quirgst.  
 
 

 
 
zu Punkt 12: 
 
erteilt der Vorsitzende SRin Mühl-Hittinger das Wort und diese stellt folgenden 
 

Antrag: 
 

Der Gemeinderat möge beschließen die Genehmigung der vorliegenden Abtretung gemäß § 13 
LiegTeilG des Trennstücks 1 mit einer Teilfläche von 5 m² des  

Grundstücks Nr. 90/182, EZ 457, in das öffentliche Gut. 
 
 
Ohne Wortmeldung lässt der Bürgermeister über diesen Tagesordnungspunkt abstimmen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, SPÖ, WIR, Grüne, FPÖ 
 
Gegenstimmen:  
 
Stimmenthaltungen:  

 
 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
 

 
 
zu Punkt 13: 
 
erteilt der Vorsitzende GRin Bergauer das Wort und diese stellt folgenden 
 

Antrag: 
 
 
Der Gemeinderat möge eine Resolution über die Trinkwasserrichtlinien im Sinne der 
österreichischen Bevölkerung beschließen und diese den österreichischen Abgeordneten zum 
Europäischen Parlament weiterleiten. 
 
 
Nach einer umfangreichen Diskussion und Wortmeldungen durch GR Cermak, SR Nikitscher, GR 
Gruber, GRin Bergauer, SR Lauppert, Vzbgm. Schlederer und Bgm. Quirgst unterbricht der 
Vorsitzende die Sitzung von 21:05 Uhr bis 21:13 Uhr, damit eine gemeinsame Lösung gefunden 
werden kann. 
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Nach der Sitzungsunterbrechung wird folgender Resolutionstext vorgeschlagen: 
 
 
 

Resolution 
 
 
 

1. Keine Änderung des österreichischen Wasserrechtes hinsichtlich der Wasserqualität 

um die hohe Qualität der Wasserversorgung zu sichern. 

2. Ausnahmen für kleinste und kleine Wasserversorger zuzulassen, um 

Kostensteigerungen aufgrund der überbordenden Kontrollen hintanzuhalten. 

3. Keinen Änderungsanträgen zustimmen, die eine Liberalisierung oder gar 

Privatisierung des Trinkwassersektors vorantreiben. 

4. Keinen Änderungsanträgen zustimmen, die die strenge Kontrollverpflichtung von 

Mikroplastik aus der Richtlinie streichen. 

5. Keinen Änderungsanträgen zustimmen, die den Ort der Risikobewertung von der 

„Hausinstallation“ auf die „Inneninstallation“ ändern. 

6. Keinen Änderungsanträgen zuzustimmen, die die Kosten nach einer Verunreinigung 

von Trinkwasser von den Verursachern auf die Wasserversorger übertragen. 

 
Ursprünglicher Dringlichkeitsantrag siehe Anhang 1.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmen dafür: ÖVP, SPÖ, Grüne, WIR 
 
Gegenstimmen: FPÖ 
 
Stimmenthaltungen:  

 
Dieser Antrag wird mit 28 Stimmen gegen 2 Stimmen (Gegenstimmen: FPÖ) angenommen. 
 
 

 
zu Punkt 14: 
 
erteilt der Vorsitzende GR Gruber das Wort und diese stellt folgenden 
 

Antrag: 
 
Der Gemeinderat möge eine Plakatfreie Zone anlässlich der EU-Wahl 2019 beschließen. 
 
 
Nach einigen Wortmeldungen durch GR Ewald, SR Nikitscher, GR Gruber, SR Quirgst wird vom 
Bürgermeister festgehalten, dass dieses Anliegen von den Klubsprechern der einzelnen Parteien 
besprochen werden soll. 
 
Eine Beschlussfassung unterbleibt einvernehmlich. 
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Nachdem die Gegenstände der Tagesordnung im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung einer 
Erledigung zugeführt wurden erfolgt der Ausschluss der Öffentlichkeit um 21:26 Uhr durch den 
Vorsitzenden. Danach werden die Gegenstände der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils der 
Gemeinderatssitzung einer Behandlung zugeführt.  
 
Aufgrund der getrennten Anlage des Protokolls der Gemeinderatssitzung in einen öffentlichen Teil 
und einen nichtöffentlichen Teil, wird nur das Abstimmungsergebnis über die Gegenstände des 
nichtöffentlichen Teils im Protokoll über den öffentlichen Teil festgehalten: Der TO Punkt 15 wird 
angenommen. Das Protokoll über den nichtöffentlichen Teil bildet aber einen wesentlichen 
Bestandteil des Protokolls der Gemeinderatssitzung. 
 
Schriftführerin:        Vorsitzender: 
 
 
 
 
Mag. Birgit Reitinger       Bgm. Friedrich Quirgst 
 
 
 
für die ÖVP:        für die SPÖ: 
 
 
 
 
 
SR Mag. Hannes Quirgst      GR Gustav Ewald 
 
 
für die !wir für Deutsch-Wagram:                                         für die GRÜNEN: 
 
 
 
 
SR Mag. Peter Lauppert      GRin. D.I. Dr. Bettina Bergauer 
   
 
 
für die FPÖ:                                                                         fraktionslos: 
 
 
 
 
  
GR Werner Cermak        GRin D.I. Sabine Nolte 
 
 
 
          GR Ing. Mag. Markus Mandl 
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Anhang 1: 
 

Dringlichkeitsantrag 

 
eingebracht von den unterzeichneten GemeinderätInnen zur Gemeinderatssitzung vom 

9.10.2018  gemäß § 46 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 betreffend: 

 

EU-Wasserrahmenrichtlinie- Abstimmung auf EU-Ebene im Sinne 

der Versorgungssicherheit der österreichischen Bevölkerung 

Die Europäische Union hat nach der sehr erfolgreichen Bürgerinitiative right2water eine 

Überarbeitung der Trinkwasserrichtlinie beschlossen, um die Qualität der Versorgung zu 

erhöhen.  

Der Vorschlag der Kommission zeigt viele gute Absichten, ist aber für die spezifisch 

österreichische Situation ungeeignet. Die vielen kleinen, lokalen, gemeinnützigen 

Wasserversorger in Österreich bieten sehr hohe Qualität. Sie den selben Bedingungen wie 

die sehr großen, oft zentralisierten und/oder profitorientierten Versorger anderer Länder 

zu unterwerfen, würde teils dramatisch höhere Kosten und betriebswirtschaftliche 

Probleme bedeuten – und damit einhergehend eine deutliche Verteuerung des 

Trinkwassers oder ein Sinken der Qualität. 

Das Europäische Parlament kann den Vorschlag der Kommission noch abändern. Der 

Umweltausschuss hat sich mit der Thematik am 10.9.2018 befasst und Verbesserungen im 

Sinne der österreichischen Situation vorgeschlagen. Insbesondere soll die Möglichkeit 

bestehen, nicht gewinnorientierte Versorger mit hoher Wasserqualität von der teuren 

Risikobewertung-Vorschrift auszunehmen und im Vergleich zum Kommissionsvorschlag 

eine stark reduzierte Anzahl von Kontrollen pro Jahr vorzuschreiben. Das ist notwendig, 

um in der kleinteiligen österreichischen Wasserversorgung eine Kostensteigerung für 

Betreiber und KonsumentInnen zu verhindern. 

Einige der bisher eingereichten Abänderungsanträge von Abgeordneten würden aber die 

Nachteile österreichischer VerbraucherInnen sogar noch verstärken. So soll insbesondere 

die Kontrollpflicht für Mikroplastik entfallen. 

Auch soll einigen Anträgen zufolge die teure Risikobewertung des Trinkwassers in Zukunft 

auf die Haus- und Wohnungseigentümer übertragen und somit auf Privatpersonen und 

KundInnen abgewälzt werden. Die Wasserversorger sind zuständig für die Qualität bis zur 

Hausinstallation, dort muss derzeit auch die Kontrolle erfolgen. Eine Verlagerung dieser 

Kontrollen zur Inneninstallation verschiebt die Kosten zu den HauseigentümerInnen. 

Die Abstimmung des Europäischen Parlaments über den Kommissionsvorschlag und die 

Änderungsanträge erfolgt voraussichtlich am 22. Oktober 2018, daraus ergibt sich die 

Dringlichkeit. Die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes sollten im Interesse der 

österreichischen Trinkwasserversorgung 
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- dem Vorschlag des Umweltausschusses vom 10.9.2018 folgen und Ausnahmen für 

kleinste und kleine Wasserversorger zulassen.  

- keinen Änderungsanträgen zustimmen, die eine Liberalisierung oder gar 

Privatisierung des Trinkwassersektors vorantreiben. 

- keinen Änderungsanträgen zustimmen, die die strenge Kontrollverpflichtung von 

Mikroplastik aus der Richtlinie streichen 

- keinen Änderungsanträgen zuzustimmen, die den Ort der Risikobewertung von der 

„Hausinstallation“ auf die „Inneninstallation“ ändern. 

- keinen Änderungsanträgen zuzustimmen, die die Kosten nach einer Verunreinigung 

von Trinkwasser von den Verursachern auf die Wasserversorger übertragen. 

 

Der Gemeinderat von Deutsch-Wagram möge daher beschließen: 

„Die österreichischen Abgeordneten zum Europäischen Parlament werden 

aufgefordert, bei der Abstimmung über die Trinkwasserrichtlinie im Sinne der 

österreichischen Bevölkerung (im Sinne der Antragsbegründung) abzustimmen 

und den Vorschlag abzulehnen, wenn die Versorgungssicherheit gefährdet ist.“ 

 

Der Bürgermeister wird beauftragt, diesen Beschluss den österreichischen Abgeordneten 

zum Europäischen Parlament zur Kenntnis zu bringen. 

  
 
 

 
Zu den Tagesordnungspunkten 3., 4. + 5. befinden sich die Originalunterlagen im Bauamt. 
 
 

 
 
Der Nachtragsvoranschlag 2018 liegt in der Buchhaltung auf. 
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Anhang 2: 
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